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Gründe 

Das Flurbereinigungsverfahren nach § 1 in Verbindung mrt § 37 FlurbG dient der Ver
besserung der Produktions- und Arbeitsverbindungen in der Landwirtschaft sowie der 
Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. 

Die Notwendigkeit einer Flurbereinigung in der Gemarkung Hennethal wurde im Rah
men eines auf thematische Schwerpunkte bezogenen jntegrlerten ländlichen Entwick
lungs]!onzeptes (SILEK) festgestellt. 

Das von der Gemeinde Hohenstein in Auftrag gegebene SILEK gibt wesentliche Hin
weise auf vorhandene strukturelle Mängel in der Gemarkung und Empfehlungen für 
Handlungsschwerpunkte. 

Aufgrund dessen hat die Gemeinde Hohenstein mit Schreiben vom 15.01.2007 bei der 
Flurbereinigungsbehörde einen Antrag auf Durchführung eines Flurbereinigungsverfah
rens gestellt. 

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens sollen bessere Bewirtschaftungsbedingun-
gen durch die Neuordnung von Eigentums- und Pachtflächen sowie durch die Anlage 
eines neuzeiUichen Wegenetzes geschaffen werden. 

Durch diese Maßnahmen wird eine Verbesserung der Produktions- und Arbensbedin
gungen in der Landwirtschaft erreicht. 

Im Rahmen des Verfahrens soll auch die ökologische Sttuatlon in der Feldflur, insbe
sondere die der Fließgewässer und der Auen, verbessert werden. 

Vorhaben der Freiraumgestaltung und der Naherholung sowie des Denkmalschutzes 
durch In-Wert-Setzung von kulturhistorischen Potentialen sollen unterstützt werden. 

Maßnahmen des Hochwasserschutzes sollen ermöglicht werden. 

Damrt werden die allgemeine Landeskultur und Landentwicklung gefördert. 

Die am Flurbereinigungsverfahren voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer 
wurden von der Flurbereinigungsbehörde am 26.06.2007 in einer Aufklärungsversamm
lung und am 29.08.2007 in einer ergänzenden Aufklärungsversammlung gern. § 5 Abs. 
1 FlurbG über das geplante Flurbereinigungsverfahren einschließlich der voraussichtlich 
entstehenden Kosten infonniert und haben sich zustimmend zur Durchführung des 
Flurbereinigungsverfahrens geäußert. 

Die nach § 5 Abs. 2 FlurbG zu hörenden Stellen haben der Durchführung des Flurbe
reinigungsverfahrens zugestimmt bzw. keine Bedenken oder Einwendungen erhoben. · 
Die übrigen Behörden, Verbände und Stellen sind gem. § 5 Abs. 3 FlurbG unterrichtet 
worden. 

Damit liegen die formellen Voraussetzungen für die Durchführung eines Flurbereini
gungsverfahrens nach§ 1 in Verbindung mit § 37 FlurbG vor. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats Widerspruch bei der Oberen 
Flurbereinigungsbehörde. dem Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformatlon, Schaperstraße 16 in 65195 Wiesbaden Widerspruch erhoben werden. 

Der Lauf der Frist beginnt mit dem ersten Tag der Bekanntmachung. Der Widerspruch 
Ist schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Wetzlar, den 25.10 2007 

Hessisches Landesamt für 

Bodenmanagement und Geoinformation 

- Obere Flurbereinigungsbehörde -

5 



r 

Anlage 1 

zum Anordnungsbeschluss der Flurbereinigung Hohensteln-Hennethal vom 25.10.2007 

GrundstOcksven.eichnia 

Dem Flurbereinigungsverfahren unterliegen die nachstehend aufgeführten Grundstücke: 

Gemarkung Henn9fh3I 

Die Fluren 22. 23, 27, 28, 29 und 30 mit allen Flurstücken, 

Flur 24 Flurstücke 1-3, 411, 6, 711, 712. 8-24, 26-34, 36-46 

Flur 25 Flurstücke 29, 73-93 

Flur 26 Flurstücke 1-8, 10-14, 1511, 16-21, 2211, 2212. 27, 35, 43-46, 49-58. 6 111, 64, 65/1, 
65/3, 67-70 

Flur 31 Flurstücke 1,38, 41-46, 48-55, 5611, 5613, 57-71, 74 ,81 

Flur 32 Flurstücke 1-21, 2211, 24-74, 76-85, 8711, 88, 89 

Flur33 Flurstücke 1. 3. 5-9, 11, 13-20, 22-24, 26, 27, 30/1, 31, 33, 34, 38-43, 46-65 

Flur 35 Flurstücke 120. 122. 123/1, 12312. 124-1 33, 137, 141-145 

Flur 39 Flurstücke 1-1 3, 15-34, 36-48. 50-58 

Flur40 Flurstücke 1-1 0, 1211.13-17, 19/1, 20-33, 36-39, 41-45, 47-52 
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